
  333   335 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Jahrgang Bernburg (Saale), 20. Dezember 2012 Nummer 51 

 

I N H A L T  
 
A. Amtliche Bekanntmachungen des Salzlandkreises 

 
Satzung über die Erhebung von Entgelten für die Inanspruchnahme des Ret-
tungsdienstes im Salzlandkreis 
 

 
 

336 

B. Amtliche Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und Verwaltungs-
gemeinschaften 

 
 

 
C. Amtliche Bekanntmachungen sonstiger Dienststelle n 

 
Abwasserzweckverband „Saalemündung 
 
• Sitzung der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Saa-

lemündung“ am 07.01.2013 
 
• 1. Satzung zur Änderung der Satzung des Abwasserzweckverbandes 

„Saalemündung“ über die Beseitigung von Abwasser und den Anschluss 
von Grundstücken an die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen (1. 
Änderungssatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung) 

 
• Neufassung der Satzung des Abwasserzweckverbandes „Saalemündung“ 

über die Erhebung von Gebühren für die Niederschlagswasserentwässe-
rung (Niederschlagswassergebührensatzung) 

 
• Neufassung der Satzung des Abwasserzweckverbandes „Saalemündung“ 

über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung 
(dezentrale Abwassergebührensatzung) 

 
• Neufassung der Satzung des Abwasserzweckverbandes „Saalemündung“ 

über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Schmutzwasserentsor-
gung (zentrale Schmutzwassergebührensatzung) 

 
Die Änderungssatzung sowie die Neufassung der Satzu ngen sind als 
Anlagen angefügt. 
 

 
 
 
 

337 
 
 

338 
 
 
 
 

338 
 
 
 

338 
 
 
 

338 
 
 
 
 
 

D. Sonstige Mitteilungen 
 

Impressum    
Herausgeber und Herstellung:  Salzlandkreis 
Erscheinungsweise:  nach Bedarf 
Bezug:  Salzlandkreis,10 Hauptamt/ Kreistagsbüro, 1. Obergeschoss,  

Zimmer 209, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale) 
  

 

Amtsblatt 
 

für den Salzlandkreis 
- Amtliches Verkündungsblatt - 

 

 



Amtsblatt Nr. 51/2012 vom 20. Dezember 2012 

 

  

336 

 
A. Amtliche Bekanntmachungen des 

Salzlandkreises 
 
Satzung über die Erhebung von Entgel-
ten für die Inanspruchnahme des Ret-
tungsdienstes im Salzlandkreis 
 
Gemäß § 12 Abs. 4 des Rettungsdienst-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(RettDG-LSA) vom 21.03.2006 und ge-
mäß § 12 Abs. 1 des Gesetzes zur Ände-
rung des Rettungsdienstgesetzes des LSA 
vom 01.12.2010 (GVBl S. 554) hat der 
Kreistag in seiner Sitzung am 12.12.2012 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Für die Inanspruchnahme des Rettungs-
dienstes erhebt der Salzlandkreis zur De-
ckung seiner Aufwendungen Benutzungs-
entgelte. 
 
 

§ 2 
Entgeltschuldner 

 
(1) Entgeltschuldner ist derjenige, der die 

Leistung in Anspruch nimmt. Für be-
stellte, jedoch nicht genutzte Leistun-
gen des Rettungsdienstes ist diejenige 
Person Entgeltschuldner, in deren Inte-
resse die Leistung des Rettungsdiens-
tes erfolgen sollte, es sei denn, sie hat 
keinen Anlass für die Anforderung ge-
geben. 

 
(2) Ist ein Entgeltschuldner nach Absatz 1 

nicht vorhanden, ist diejenige Person 
Entgeltschuldner, die die nicht in An-
spruch genommene rettungsdienstli-
che Leistung bestellt hat, sofern eine 
solche Leistung offensichtlich nicht 
notwendig war. 

 
 

§ 3 
Entstehung der Entgeltschuld 

 
Die Entgeltpflicht entsteht mit der Erbrin-
gung der rettungsdienstlichen Leistung 
oder im Falle von § 2 Abs. 2 mit deren Be-
auftragung über die Kreiseinsatzleitstelle 
des Salzlandkreises. 

 
§ 4 

Erhebung und Fälligkeit der Entgelte 
 

(1) Die Entgelte werden vom Salzland-
kreis durch Erlass eines Entgeltbe-
scheides erhoben. 

 
(2) Das Entgelt ist spätestens vier Wo-

chen nach Zugang des Bescheides zu 
entrichten. 

 
(3) Soweit sich eine Krankenkasse zur 

Entgeltübernahme bereiterklärt hat, 
kann eine direkte Entgelterhebung an 
die Krankenkasse erfolgen. 

 
 

§ 5 
Entgeltmaßstab 

 
(1) Maßgeblich für die Entgelte sind die 

tatsächlich erbrachten Leistungen. 
Leistungen oder Teile von Leistungen 
bleiben dann außer Betracht, wenn 
von vornherein offensichtlich sein 
musste, dass diese nicht erforderlich 
waren. 

 
(2) Grundlage für die Abrechnung eines 

Notfalleinsatzes ist das der Kreis-
einsatzleitstelle (KEL) mitgeteilte Mel-
debild. Die KEL setzt ein dafür geeig-
netes Rettungsmittel ein. Im Übrigen 
gelten die Regelungen der jeweils gül-
tigen RettDVO-LSA. 

 
(3) Bei der Berechnung von Entfernungs-

zuschlägen sind die tatsächlich gefah-
renen Kilometer zum Ansatz zu brin-
gen. Sie berechnen sich nach dem op-
timalen Weg vom Einsatzausgangs-
punkt der Fahrzeuge zum Einsatzort, 
von dort zum Zielort und zurück zum 
Fahrzeugstandort unter Berücksichti-
gung der jeweils herrschenden Ver-
kehrsverhältnisse. Bei Anschluss-
einsätzen gilt als Fahrtende der Folge-
einsatzausgangspunkt. 

 
(4) Bei gleichzeitiger Behandlung oder 

Transport mehrerer Patienten wird das 
Entgelt verhältnismäßig aufgeteilt.  
Das Entgelt für den Notarzteinsatz ist 
für jeden Patienten in voller Höhe zu 
berechnen. 
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(5) Begleitpersonen, die nicht selbst Pati-

ent sind, werden unentgeltlich beför-
dert, soweit eine Mitnahmemöglichkeit 
und eine ausreichende Versicherung 
durch den Leistungserbringer beste-
hen. Ein Anspruch auf Mitnahme be-
steht nicht. 

 
 

6 
Entgeltsätze 

 
Für die Inanspruchnahme des Rettungs-
dienstes werden folgende Entgelte erho-
ben: 
 

1. Rettungstransportwagen (RTW)  259,00 € 
 und Entfernungszuschlag ab  

1. Kilometer 
 

2,00 € 
 

2. Krankentransportwagen (KTW) 49,00 € 
 und Entfernungszuschlag ab  

1. Kilometer  
 

1,10 € 
 

3. Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 86,00 € 
 und Entfernungszuschlag ab  

1. Kilometer  
 

1,50 € 
 

4. Notarztentgelt je Patient 245,00 € 
 

 
 

§ 7 
In-Kraft-Treten  

 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 
01.10.2011 mit gleicher Wirkung außer 
Kraft.  
 
Bernburg, 13. Dezember 2012 
 
 
gez. Gerstner   (Dienstsiegel) 
Landrat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. Amtliche Bekanntmachungen sons-

tiger Dienststellen 
 
Abwasserzweckverband „Saalemündung 
 
• Sitzung der Verbandsversammlung 

des Abwasserzweckverbandes 
„Saalemündung“ am 07.01.2013 

 
Die 66. Sitzung der Verbandsversamm-
lung des Abwasserzweckverbandes „Saa-
lemündung“ findet  
 

am Montag, den 07.01.2013  
um 16.00 Uhr 

im Sitzungssaal des Abwasserzweckver-
bandes "Saalemündung", 

Breite 9, 39240 Calbe (Saale) 
 

statt. Folgende Tagesordnung ist vorge-
sehen: 
 
Im öffentlichen Teil 
 
1. Eröffnung und Begrüßung durch 

den Vorsitzenden der Verbands-
versammlung des AZV „Saalemün-
dung“  

 
2. Feststellen der ordnungsgemäßen 

Ladung, der Anwesenheit, der Be-
schlussfähigkeit, der Niederschrift 
der letzten  Sitzung sowie der Ta-
gesordnung im öffentlichen Teil 

 
3. Bericht über wichtige Angelegen-

heiten und Umsetzung der Be-
schlüsse sowie Anfragen/ Anre-
gungen  

 
4. IV 292/13 

Vorstellung der Kandidaten für die 
Wahl des/der Verbandsgeschäfts-
führers/in 

 
Im nicht öffentlichen Teil 
 
5. Feststellen der Tagesordnung im 

nicht öffentlichen Teil 
 
6. Anfragen/Anregungen 
 
7. Schließung der Sitzung 
 
gez. Warnecke 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 
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• 1. Satzung zur Änderung der Sat-

zung des Abwasserzweckverbandes 
„Saalemündung“ über die Beseiti-
gung von Abwasser und den An-
schluss von Grundstücken an die 
öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlagen (1. Änderungssat-
zung zur Abwasserbeseitigungssat-
zung) 

 
• Neufassung der Satzung des Ab-

wasserzweckverbandes „Saale-
mündung“ über die Erhebung von 
Gebühren für die Niederschlags-
wasserentwässerung (Nieder-
schlagswassergebührensatzung) 

 
• Neufassung der Satzung des Ab-

wasserzweckverbandes „Saale-
mündung“ über die Erhebung von 
Gebühren für die dezentrale Abwas-
serbeseitigung (dezentrale Abwas-
sergebührensatzung) 

 
• Neufassung der Satzung des Ab-

wasserzweckverbandes „Saale-
mündung“ über die Erhebung von 
Gebühren für die zentrale Schmutz-
wasserentsorgung (zentrale 
Schmutzwassergebührensatzung) 

 
 
Die Änderungssatzung sowie die Neufas-
sung der Satzungen sind als Anlagen an-
gefügt. 
 
 



1. Satzung zur Änderung  
der Satzung des Abwasserzweckverbandes Saalemündung  

über die Beseitigung von Abwasser und den Anschluss von Grundstücken  
an die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 

 
(1. Änderungssatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung) 

 
 
 
Aufgrund der § 6, 8 und 44 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBL LSA S. 383) in der derzeit geltenden 
Fassung, des § 78 des Wassergesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (WG LSA) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16.03.2011 (GVBL LSA S. 492) in der derzeit geltenden Fas-
sung und der §§ 9 und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG LSA) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.1998 (GVBL LSA S. 81) in der derzeit geltenden 
Fassung hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 18.12.2012 folgende 1. Satzung zur 
Änderung der Satzung des Abwasserzweckverbandes „Saalemündung“ über die Beseitigung 
von Abwasser und den Anschluss von Grundstücken an die öffentlichen Abwasserbeseitigungs-
anlagen beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung des Abwasserzweckverbandes „Saalemündung“ über die Beseitigung von Abwas-
ser und den Anschluss von Grundstücken an die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 
vom 21.12.2011 (Amtsblatt für den Salzlandkreis Nr. 47 vom 22.12.2011), wird wie folgt geän-
dert: 
 
1. Im § 3 Absatz 3 Satz 1 wird hinter dem Wort „Abwasser“ noch der folgende Passus „sowie 

die Überwachung der Selbstüberwachung und der Wartung von Kleinkläranlagen“ eingefügt. 
 

2. In § 10 Absatz 3 lfd. Nummer 5 wird der Passus „§ 2 der Bauordnung des Landes Sachsen-
Anhalt“ durch „§ 87 Abs. 2 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt“ ersetzt. 

 
 

Artikel 2 
 

Diese 1. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 23.12.2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die ent-
sprechende Vorschrift der Satzung vom 21.12.2011 außer Kraft. 
 
 
Calbe (Saale), den 18.12.2012 
 

 
Felgenträger 
Kommissarische 
Verbandsgeschäftsführerin 

 

 

 
 

 



Neufassung der 
 

Satzung des Abwasserzweckverbandes "Saalemündung" 
über die Erhebung von Gebühren für die Niederschlagswasserentwässerung 

 
(Niederschlagswassergebührensatzung) 

 
 
 
Inhaltsverzeichnis: 
 
§   1  Allgemeines 
§   2  Grundsatz 
§   3  Gebührenmaßstab 
§   4  Gebührensätze 
§   5  Gebührenschuldner 
§   6  Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht und Gebührenschuld 
§   7  Erhebungszeitraum 
§   8  Veranlagung und Fälligkeit 
§   9  Auskunfts- und Duldungspflicht 
§ 10  Anzeigepflicht 
§ 11 Datenverarbeitung 
§ 12 Ordnungswidrigkeiten 
§ 13 Inkrafttreten 
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Aufgrund der §§ 4, 6, 8, 44 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383) in der derzeit 
geltenden Fassung, der §§ 9 und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit des 
Landes Sachsen-Anhalt (GKG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.1998 
(GVBl. LSA S. 81) in der derzeit geltenden Fassung, der §§ 2 und 5 des Kommunalabgabenge-
setzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.12.1996 (GVBL. LSA S. 405) in der derzeit geltenden Fassung hat die Verbandsversamm-
lung des AZV „Saalemündung“ in ihrer Sitzung am  18.12.2012 folgende Neufassung der Sat-
zung des Abwasserzweckverbandes „Saalemündung“ über die Erhebung von Gebühren für die 
Niederschlagswasserbeseitigung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Der Abwasserzweckverband "Saalemündung" (nachfolgend "AZV" genannt) betreibt Ka-

nalisations- und Abwasserreinigungsanlagen (öffentlichen Abwasseranlagen) als öffentli-
che Einrichtungen zur zentralen Schmutz- bzw. Niederschlagswasserbeseitigung nach 
Maßgabe der Satzung über die Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigungssatzung). 

 
(2) Der AZV erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Benutzungsgebühren für die Inanspruch-

nahme der zentralen öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungsanlage. 
 
 

§ 2 
Grundsatz 

 
Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen werden Abwasserge-
bühren für die Grundstücke erhoben, die an dieser öffentlichen Abwasseranlage angeschlossen 
sind oder in diese entwässern. 
 
 

§ 3 
Gebührenmaßstab 

 
(1) Die Niederschlagswassergebühr wird nach der Größe der bebauten, befestigten Flächen 

des Grundstücks, nachfolgend Gebührenbemessungsfläche genannt, bemessen, von der 
aus Niederschlagswasser in die Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. 

 
(2) Als in die Abwasserbeseitigungsanlage gelangt gelten: 
 

die Niederschlagsmengen, die von bebauten, befestigten Flächen in die Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangen. 

 
(3) Gebührenmaßstäbe für Niederschlagswasser 
 

Die Niederschlagswassergebühr wird nach der überbauten und befestigten (Betondecken, 
bituminöse Decken, Pflasterungen und Plattenbeläge) Grundstücksfläche bemessen, von 
der aus Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Je 
1 m² ist eine Berechungseinheit. Flächen werden jeweils auf volle m² aufgerundet. 
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Der Gebührenpflichtige hat dem AZV auf dessen Aufforderung binnen eines Monats die 
Ermittlung der Gebührenbemessungsfläche mitzuteilen. Maßgebend sind die am 01.01. 
des Erhebungszeitraumes bestehenden Verhältnisse. 

 
Der AZV ist berechtigt, die Gebührenbemessungsfläche zu schätzen, wenn diese auf eine 
andere Weise nicht ermittelt werden kann. 

 
 

§ 4 
Gebührensätze 

Für die Einleitung in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage beträgt die Gebühr ab dem 
01.01.2012 

0,94 €/m² 
 
Gebührenbemessungsfläche/Jahr für die Einleitung von Niederschlagswasser. 
 
 

§ 5 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer; wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an dessen 

Stelle der Erbbauberechtigte des angeschlossenen Grundstücks. Gebührenpflichtige sind 
außerdem Nießbraucher oder sonstige dinglich zur Nutzung des Grundstücks Berechtig-
te. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 

 
(2) Beim Wechsel des Gebührenschuldners geht die Gebührenschuld mit Beginn des auf den 

Übergang folgenden Kalendermonates auf den neuen Schuldner über. Wenn der bisheri-
ge Gebührenschuldner die Mitteilung über den Wechsel (§ 10 Abs. 1) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung beim Verband 
entfallen, neben dem neuen Schuldner.“ 

 
 

§ 6 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht und Gebührenschuld 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die Abwasserbeseitigungsanlage 

angeschlossen ist und/oder der Abwasserbeseitigungsanlage Abwasser zugeführt wird. 
Sie erlischt, sobald der Grundstücksanschluss beseitigt ist oder Abwassereinleitung en-
det. 
 

(2) Die Gebührenschuld entsteht nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die öffentliche Ein-
richtung in Anspruch genommen wurde. 

 
 

§ 7 
Erhebungszeitraum 

 
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebührenpflicht während    
eines Kalenderjahres der Restteil des Jahres. 
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§ 8 

Veranlagung und Fälligkeit 
 
(1) Auf die nach Beginn des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebühr sind Abschlags-

zahlungen am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. im laufenden Kalenderjahr zu leisten. Die 
Höhe der Abschlagszahlungen sind durch Bescheid nach den Berechnungsdaten gem. 
Absatz 2 des Vorjahres festgesetzt. 

 
(2) Die Niederschlagswassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat 

nach Zustellung des Bescheides fällig. Die Gebühr kann zusammen mit anderen Angaben 
angefordert werden. 

 
(3) Beim Niederschlagswasser ist von Grundstücksverhältnissen bei Entstehen der Gebüh-

renpflicht auszugehen. 
 
 

§ 9 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

 
(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben dem AZV jede Auskunft zu erteilen, die 

für die Festsetzung und Erhebung erforderlich ist. 
 
(2) Der AZV kann an Ort und Stelle die abwassertechnischen Anlagen ermitteln. Die nach 

Abs. 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erfor-
derlichen Umfang zu helfen. 

 
 

§ 10 
Anzeigepflicht 

 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem AZV sowohl vom Veräuße-

rer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 
 
(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Angaben beein-

flussen, so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich dem AZV schriftlich anzuzeigen. 
Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert 
oder beseitigt werden. 

 
 

§ 11 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie zur 

Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 DSG-LSA) 
der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten gemäß §§ 9 und 
10 DSG-LSA (Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und deren Anschriften; Grund-
stücks- und Grundbuchbezeichnung) durch den Verband zulässig. 

 
(2) Der Verband darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches und des 

Melderechts bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in 
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Abs. 1 genannte Zwecke nutzen und sich die Daten von den entsprechenden Ämtern (Fi-
nanz- und Steuer-, Liegenschafts-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) übermitteln 
lassen, was auch im Wege automatischer Abrufverfahren erfolgen kann. 

 
 

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig i. S. von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG-LSA handelt, wer vorsätzlich oder leicht-

fertig 
 

1. entgegen § 9 Abs. 1 für die Festsetzung und Erhebung der Angaben erforderlichen 
Auskünfte nicht erteilt; 

 
2. entgegen § 9 Abs. 2 verhindert, dass der AZV bzw. der von ihm Beauftragte an Ort 

und Stelle der abwassertechnischen Anlagen ermitteln kann und die dazu erforderli-
che Hilfe verweigert; 

 
3. entgegen § 10 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht in-

nerhalb eines Monats schriftlich anzeigt  
 

und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder gerechtfertigte Abgabenvorteile 
zu erlangen (Abgabengefährdung). 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 16 Abs. 3 KAG LSA mit einer Geldbuße bis zu 

zehntausend EURO geahndet werden. 
 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2012 in Kraft. Gleichzeitig treten die Satzungen vom 
01.04.2008, 09.12.2008, 12.05.2009, 15.12.2009, 14.12.2010 und 21.12.2011 außer Kraft. 
 
Calbe (Saale), den 18.12.2012 
 

 
Felgenträger 
Kommissarische 
Verbandsgeschäftsführerin 
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Satzung 
des Abwasserzweckverbandes „Saalemündung“ 
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Aufgrund der §§ 4, 6, 8, 44 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383) in der der-
zeit geltenden Fassung, der §§ 9 und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsar-
beit des Landes Sachsen-Anhalt (GKG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81) in der derzeit geltenden Fassung, der §§ 2 und 5 des Kom-
munalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13.12.1996 (GVBL. LSA S. 405) in der derzeit geltenden Fassung hat 
die Verbandsversammlung des AZV „Saalemündung“ in ihrer Sitzung am  18.12.2012 fol-
gende Neufassung der Satzung des Abwasserzweckverbandes „Saalemündung“ über die 
Erhebung von Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Der Abwasserzweckverband „Saalemündung“ (im nachfolgenden Verband genannt) 

betreibt die Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen und die Abwasserbeseitigung 
aus abflusslosen Sammelgruben als selbständige öffentliche Einrichtung (dezentrale 
Abwasserbeseitigungsanlagen) nach Maßgabe der Neufassung der Satzung des Ab-
wasserzweckverbandes über die Beseitigung von Abwasser und den Anschluss von 
Grundstücken an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage (Abwasserbeseitigungs-
satzung) vom 21.12.2011 in der derzeit geltenden Fassung. 

 
(2) Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtungen erhebt der Verband Abwassergebühren 

nach Maßgabe dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Gebührenmaßstab 

 
(1) Die Abwassergebühr wird nach der Menge bemessen, die aus der jeweiligen Grund-

stücksentwässerungsanlage entnommen und abgefahren wird. 
 
(2) Berechnungseinheit für Kleinkläranlagen ist ein m³ Fäkalschlamm und für die Abfuhr 

abflussloser Gruben ein m³ Abwasser. 
 
 

§ 3 
Gebührensätze 

 
(1) Die Abwassergebühr beträgt für die Abwasserbeseitigung aus: 
 

Kleinkläranlagen  33,75 €/m³  entnommenen Fäkalschlamm 
abflusslosen Gruben  13,64 €/m³  entnommenen Abwassers. 

 
(2) Zusätzlich zu der Gebühr unter Abs. 1 ist eine jährliche Grundgebühr in Höhe von  
 

     30,00 €/Anlage 
 

zu entrichten. 
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§ 4 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer; wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an dessen 

Stelle der Erbbauberechtigte des angeschlossenen Grundstücks. Gebührenpflichtige 
sind außerdem Nießbraucher oder sonstige dinglich zur Nutzung des Grundstücks Be-
rechtigte. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 

 
(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 

den Übergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Verpflichteten über. Wenn 
der bisher Verpflichtete die Mitteilung hierüber (§ 9 Abs. 1) versäumt so haftet er für die 
Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung beim Verband anfallen, 
neben dem neuen Verpflichteten. 

 
 

§ 5 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn der dezentralen Entsorgung durch den Ver-

band. Sie erlischt, sobald die dezentrale Abwasseranlage außer Betrieb genommen 
bzw. der Anschluss an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage erfolgt ist 
und dies dem Verband schriftlich mitgeteilt wird. 

 
(2) Die Grundgebührenschuld entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der 

dezentralen Entsorgung durch den Verband folgt. Die Grundgebührenschuld erlischt 
mit dem Tag, an dem die dezentrale Abwasseranlage außer Betrieb genommen bzw. 
der Anschluss an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage erfolgt ist. Sie 
wird bei Beginn oder Beendigung inmitten eines Jahres durch die monatsgenaue Be-
rechnung als Anteil der jährlichen Grundgebührenschuld ermittelt. 

 
 
 
 

§ 6 
Erhebungszeitraum 

 
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Ende die Gebührenschuld entsteht. 
 
 

§ 7 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebühr sind jährlich     

2 Abschlagszahlungen, am 10.03. und 10.09. des laufenden Jahres, zu leisten. Die 
Höhe der Abschlagszahlungen wird durch Bescheid nach den Berechnungsdaten des 
Vorjahres festgesetzt. 

 
(2) Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und innerhalb zwei Wochen 

nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. Die Gebühr kann zusammen mit anderen 
Abgaben gefordert werden. 
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§ 8 
Auskunftspflicht 

 
(1) Die Gebührenpflichtigen und ihre Vertreter haben dem Verband jede Auskunft zu ertei-

len, die für die Festsetzung und Erhebung der Abwassergebühr erforderlich ist. 
 
(2) Der Verband kann an Ort und Stelle ermitteln. Die gemäß Abs. 1 verpflichteten Perso-

nen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfang zu helfen. Insbe-
sondere ist der ungehinderte Zugang zu allen auf dem Grundstück gelegenen Grund-
stücksentwässerungsanlagen zu gewährleisten. 

 
 

§ 9 
Anzeigepflicht 

 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem Verband sowohl vom 

Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 
 
(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beein-

flussen, so hat der Gebührenpflichtige dies unverzüglich dem Verband schriftlich anzu-
zeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, 
geändert oder beseitigt werden. 

 
 

§ 10 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflicht sowie zur 

Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 DSG-LSA) 
der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten gemäß §§ 9 
und 10 DSG-LSA (Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und deren Anschriften; 
Grundstücks- und Grundbuchbezeichnung) durch den Verband zulässig. 

 
(2) Der Verband darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches und des 

Melderechts bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten für die 
in Abs. 1 genannte Zwecke nutzen und sich die Daten von den entsprechenden Äm-
tern (Finanz- und Steuer-, Liegenschafts-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) 
übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Abrufverfahren erfolgen kann. 

 
(3) Soweit der Verband nicht die Wasserversorgung durchführt, ist er berechtigt, mit dem 

jeweiligen Wasserversorgungsunternehmen Verträge abzuschließen, die die sichere 
Bereitstellung der Trinkwasserverbrauchsdaten an den Verband als Grundlage für die 
Berechnung von Abwassergebühren gewährleisten. 

 
 

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig i. S. von § 16 Abs. 2 KAG-LSA handelt, wer vorsätzlich oder leichtfer-

tig  
 

1. entgegen § 8 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforder-
liche Auskünfte nicht erteilt;  
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2. entgegen § 8 Abs. 2 verhindert, dass der Verband an Ort und Stelle ermitteln 
kann und die dazu erforderliche Hilfe verweigert; 

 
3. entgegen § 9 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht 

innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt; 
 
4. entgegen § 9 Abs. 2 S. 1 nicht unverzüglich schriftlich anzeigt, dass Anlagen auf 

dem Grundstück vorhanden sind, die die Berechnung der Abgabe beeinflussen; 
 
5. entgegen § 9 Abs. 2 S. 2 die Neuanschaffung, Änderung oder Beseitigung sol-

cher Anlagen nicht schriftlich anzeigt  
 

und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerechtfertige Abgaben-
vorteile zu erlangen (Abgabengefährdung). 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 16 Abs. 3 KAG-LSA mit einer Geldbuße bis zu 

10.000,00 EURO geahndet werden. 
 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2012 in Kraft. Gleichzeitig treten die Satzungen 
vom 24.11.2004, 08.02.2006, 20.12.2006, 18.12.2007, 09.12.2008,12.05.2009, 15.12.2009 
und 14.12.2010 außer Kraft. 
 
Calbe (Saale), den 18.12.2012 
 

 
Felgenträger 
Kommissarische 
Verbandsgeschäftsführerin 
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Aufgrund der §§ 4, 6, 8, 44 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383) in der der-
zeit geltenden Fassung, der §§ 9 und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsar-
beit des Landes Sachsen-Anhalt (GKG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81) in der derzeit geltenden Fassung, der §§ 2 und 5 des Kom-
munalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13.12.1996 (GVBL. LSA S. 405) in der derzeit geltenden Fassung hat 
die Verbandsversammlung des AZV „Saalemündung“ in ihrer Sitzung am 18.12.2012 folgen-
de Neufassung der Satzung des Abwasserzweckverbandes „Saalemündung“ über die Erhe-
bung von Gebühren für die zentrale Schmutzwasserentsorgung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Der Abwasserzweckverband „Saalemündung“ (nachfolgend Verband genannt) betreibt 

Kanalisations- und Abwasserreinigungsanlagen (öffentliche Abwasserbeseitigungsan-
lagen)  

 
zur zentralen Schmutzwasserentsorgung im Verbandsgebiet  

 
als einheitliche öffentliche Einrichtung.  

 
Die Abwasserbeseitigung erfolgt nach Maßgabe der Satzung über die Beseitigung von 
Abwasser und den Anschluss von Grundstücken an die öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlagen (Abwasserbeseitigungssatzung).  

 
(2) Der Verband erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Gebühren für die Inanspruchnah-

me der öffentlichen Einrichtungen gemäß Abs. 1. 
 
 

§ 2 
Grundsatz 

 
(1) Für die Einleitung von Abwasser (Schmutzwasser) in die zentralen öffentlichen Abwas-

serbeseitigungsanlagen werden Abwassergebühren für die Grundstücke erhoben, die 
an diese öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen angeschlossen sind oder in diese 
entwässern. 

 
(2) Die Schmutzwassergebühren werden nach dem Maßstab der jeweiligen tatsächlichen 

Inanspruchnahme differenziert  
 

1. nach der kompletten Inanspruchnahme der Kanalisations- und Abwasserreini-
gungsanlagen (kommunalen Einleiter) 

 
2. ausschließliche Inanspruchnahme ab der biologischen Reinigungsstufe der Kläran-

lage Calbe (Saale) zur Reinigung von Produktionsabwässern (Produktionsabwas-
ser) 

 
erhoben. 
 
Die Differenzierung der unterschiedlichen Benutzungstatbestände ist dadurch zu recht-
fertigen, dass teilweise von gewerblichen Einleitern eine Direkteinleitung in die biologi-
sche Stufe der Kläranlage in Calbe (Saale) erfolgt. Insoweit erfolgt nur eine teilweise 
Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung des Verbandes. Die Regelung des un-
terschiedlichen Benutzungstatbestandes ist aus rechtlichen Gründen gemäß § 5 Abs. 3 
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des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt geboten, da die Bemes-
sung der Gebühren unter Berücksichtigung von Art und Umfang der Inanspruchnahme 
zu erfolgen hat. 

 
 

§ 3 
Gebührenmaßstab 

 
Die Gebühr wird für die Beseitigung von Abwasser berechnet, getrennt nach Grundgebühr 
und Mengengebühr. 
 
I. Die Mengengebühr für die Schmutzwasserentsorgung wird gemäß § 2 Abs. 2 Nummer 

1 nach der Abwassermenge bemessen, die in die öffentliche Abwasserbeseitigungsan-
lage gelangt. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 m³ Abwasser. 

 
(1) Als in die öffentliche Schmutzwasseranlage gelangt gelten: 
 

1. die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen 
zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge, 

 
2. die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Was-

sermenge, 
 

3. die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge bei Bestehen einer Abwassermen-
genmesseinrichtung, 

 
4. bei den Produktionsabwässern gemäß § 2 Abs. 2 Nummer 2 wird die in die bio-

logische Stufe der Kläranlage eingeleitete Abwassermenge durch eine induktive 
Durchflussmessung erfasst.  

 
(2) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermengenmesseinrichtung nicht richtig oder 

überhaupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Abwassermenge vom Verband 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt.  

 
(3) Die Wassermengen nach Abs. 1 Nummer 1 für private Wasserversorgungsanlagen 

und Nummer 2 hat der Gebührenpflichtige dem Verband für den abgelaufenen Erhe-
bungszeitraum innerhalb der folgenden zwei Monate anzuzeigen. Sie sind durch Was-
serzähler nachzuweisen, die der Gebührenpflichtige auf seine Kosten einbauen muss. 
Die Wassermesser müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Der 
Gebührenpflichtige hat den ordnungsgemäßen Umgang mit dem Wasserzähler und 
dessen ordnungsgemäße und frostsichere Unterbringung zu sichern. Der Verband ist 
berechtigt, die Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermit-
telt werden können. Die Grundlage für die Schätzung bildet der durchschnittliche Was-
serverbrauch des Vorjahres im Entsorgungsgebiet des Verbandes je Person. 

 
(4) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 

gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalender-
jahres innerhalb von zwei Monaten unter Angabe der Anzahl der im Grundstück ge-
meldeten Personen beim Verband einzureichen. Für den Nachweis gilt Abs. 3 Satz 2 
bis 5 sinngemäß. Der Verband kann vom Antragsteller, wenn eine eindeutige Messung 
durch Wasserzähler nicht möglich ist, ein Gutachten anfordern, wenn der Antragsteller 
die Kosten trägt. Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrechnen oder zu erstatten. 

 
Wassermengen, die zum Füllen von Schwimmbecken genutzt werden, gelten auf An-
trag gemäß Abs. 4 als abzugsfähig, wenn der Beckeninhalt <= 5 m³ ist. Bei Beckenin-
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halten > 5 m³ ist zusätzlich zum Antrag gemäß Abs. 4 eine wasserrechtliche Erlaubnis 
zum Versickern auf dem Grundstück vorzulegen. 

 
Die Erstfüllung von Feuerlöschteichen ist absetzbar. 

 
II. Neben der Mengengebühr gemäß Ziffer I. wird eine Grundgebühr für die Einleiter nach 

§ 2 Abs. 2 Nummer 1 erhoben. Der Grundgebührenmaßstab wird für die Einleiter nach 
§ 2 Abs. 2 Nummer 1 nachfolgend definiert (§ 4 Abs. 2 ff dieser Satzung). 

 
 

§ 4 
Gebührensätze nach § 2 Abs. 2 Nummer 1 

(kommunale Einleiter) 
 
(1) Die Mengengebühr beträgt bei der  zentralen Schmutzwasserentsorgung  
 

ab dem 01.01.2012 4,06 € / m³. 
 

 
(2) Zusätzlich zur Mengengebühr gemäß Abs. 1 wird eine Grundgebühr erhoben. Die 

Grundgebühr wird wie folgt berechnet: 
 
1. für Wohngrundstücke nach der Zahl der Wohneinheiten im Abrechnungszeitraum 

des jeweiligen Kalenderjahres, wobei jede der Führung eines Haushaltes dienende 
in sich abgeschlossene Räumlichkeit als selbständige Wohneinheit gilt, 
 

2. für sonstige Grundstücke nach der Nenngröße der Wasserzähler. 
 
(3) Kann ein Grundstück verschiedenartig genutzt werden, so gilt Absatz 2 entsprechend 

für den jeweiligen Grundstücks- und Gebäudeteil. 
 

(4) Die Grundgebühr für Wohngrundstücke beträgt je Wohneinheit 102,00 €/Jahr. 
 

(5) Die Grundgebühr für Gewerbe- oder sonstige Grundstücke beträgt je Wasserzähler: 
 
mit einem Nenndurchfluss  QN = 2,5 m³/h        102,00 €/Jahr 
mit einem Nenndurchfluss  QN =    6 m³/h        244,80 €/Jahr 
mit einem Nenndurchfluss  QN =  10 m³/h        408,00 €/Jahr 
mit einem Nenndurchfluss  QN =  15 m³/h        612,00 €/Jahr 
mit einem Nenndurchfluss  QN =  40 m³/h     1.632,00 €/Jahr 
mit einem Nenndurchfluss  QN =  60 m³/h     2.448,00 €/Jahr 
 

(6) Besitzt ein gewerblich genutzter oder sonstiger Grundstücks- oder Gebäudeteil keinen 
separaten Wasserzähler, so wird bezogen auf vergleichbare Gewerbe nach Art und 
Umfang des Gewerbes hinsichtlich der Zählergröße die Grundgebühr gem. § 4 Absatz 
5 festgelegt. 

 
 

§ 5 
Gebührensätze nach § 2 Abs. 2 Nummer 2 

(Produktionsabwasser) 
 
Die Mengengebühr beträgt 
 
ab dem 01.01.2012  1,81 € / m³. 
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§ 6  
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer; wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an dessen 

Stelle der Erbbauberechtigte des angeschlossenen Grundstücks. Gebührenpflichtige 
sind außerdem Nießbraucher oder sonstige dinglich zur Nutzung des Grundstücks Be-
rechtigte. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 

 
(2) Beim Wechsel des Gebührenschuldners geht die Gebührenschuld mit Beginn des auf 

den Übergang folgenden Kalendertages auf den neuen Schuldner über. Wenn der bis-
herige Gebührenschuldner die Mitteilung über den Wechsel (§ 10 Abs. 1) versäumt, so 
haftet er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung beim 
Verband entfallen, neben dem neuen Schuldner. 

 
 

§ 7 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht für die Mengengebühr entsteht, sobald das Grundstück an die 

zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist oder der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage von dem Grundstück Abwasser zugeführt 
wird. Sie erlischt, sobald der Grundstücksanschluss beseitigt wird oder die Zuführung 
von Abwasser endet. 

 
(2) Die Grundgebührenschuld entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Grundstücksanschlusses und der Verbindung mit der 
Grundstücksentwässerungsanlage folgt. Die Grundgebührenschuld erlischt mit dem 
Tag, an dem die Grundstücksentwässerungsanlage vom Grundstücksanschluss ge-
trennt wird oder der Grundstücksanschluss beseitigt wird. Sie wird bei Beginn oder Be-
endigung inmitten eines Jahres durch die taggenaue Berechnung als Anteil der jährli-
chen Grundgebührenschuld ermittelt. 

 
 

§ 8 
Erhebungszeitraum 

 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Ende die Gebührenschuld ent-

steht.  
 
(2) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen erhoben 

wird (§ 3 I Abs. 1 Nummer 1 und 2), gilt als Berechnungsgrundlage der Wasser-
verbrauch des Erhebungszeitraumes. 

 
 

§ 9 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebühr sind jährlich 12 

Abschlagszahlungen, jeweils am 5. des Monats zu leisten. Die Höhe der Abschlags-
zahlungen wird durch Bescheid nach den Berechnungsdaten des Vorjahres festge-
setzt. 

 
(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmals im Laufe eines Kalenderjahres so wird der Ab-

schlagszahlung beim Schmutzwasser diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, die 
dem tatsächlichen Wasserverbrauch des ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch 
des ersten Monats hat der Gebührenpflichtige dem Verband auf dessen Anforderung 
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unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebührenpflichtige der Aufforderung nicht nach, 
so kann der Verband den Verbrauch schätzen. 

 
(3) Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach Be-

kanntgabe des Bescheides fällig. Die Gebühr kann zusammen mit anderen Abgaben 
angefordert werden.  

 
Mahngebühren, Zinsen und Säumniszuschläge sind auf der Grundlage des § 13 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt vom 11.06.1991 (GVBl. 
LSA S. 105) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. S. 405) in 
der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit der Abgabenordnung vom 16.03.1976 
(BGBl. I S. 613, 1977, S. 269) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.2002 
(BGBl. I S.3866, ber. 2003 I S.61) in der jeweils gültigen Fassung zu entrichten. 

 
 

§ 10 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

 
(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben dem Verband bzw. dem von ihm Be-

auftragten jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abga-
ben erforderlich ist. 

 
(2) Der Verband bzw. der von ihm Beauftragte kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach 

Abs. 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem er-
forderlichen Umfange zu helfen. 

 
(3) Soweit sich der Verband bei der öffentlichen Wasserversorgung eines Dritten bedient, 

haben die Abgabepflichtigen zu dulden, dass sich der Verband zur Feststellung der 
Abwassermengen nach § 3 l. Abs. 1 Nummer 1 die Verbrauchsdaten von dem Dritten 
mitteilen bzw. über Datenträger übermitteln lässt.  

 
 

§ 11 
Anzeigepflicht 

 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem Verband sowohl vom 

Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich unter Benennung 
des Zählerstandes bzw. der Zählerstände und des Kalendertages des Wechsels anzu-
zeigen. 

 
(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beein-

flussen, so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich dem Verband schriftlich anzu-
zeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, 
geändert oder beseitigt werden.  

 
(3) Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres die Abwassermenge um mehr 

als 50 v. H. der Abwassermenge des Vorjahres erhöhen oder ermäßigen wird, so hat 
der Abgabenpflichtige hiervon dem Verband unverzüglich Mitteilung zu machen. 

 
 

§ 12 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie zur 

Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 DSG-LSA) 
der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten gemäß §§ 9 
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und 10 DSG-LSA (Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und deren Anschriften; 
Grundstücks- und Grundbuchbezeichnung) durch den Verband zulässig. 

 
(2) Der Verband darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches und des 

Melderechts bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten für die 
in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich die Daten von den entsprechenden Äm-
tern (Finanz- und Steuer-, Liegenschafts-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) 
übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Abrufverfahren erfolgen kann.  

 
(3) Soweit der Verband nicht die Wasserversorgung durchführt, ist er berechtigt, mit dem 

jeweiligen Wasserversorgungsunternehmen Verträge abzuschließen, die die sichere 
Bereitstellung der Trinkwasserverbrauchsdaten an den Verband als Grundlage für die 
Berechnung von Abwassergebühren gewährleisten.  

 
 

§ 13 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG-LSA handelt, wer vorsätzlich oder 

leichtfertig  
 

1. entgegen § 3 I. Abs. 3 Satz 1 dem Verband die Wassermengen für den abgelau-
fenen Erhebungszeitraum nicht innerhalb der folgenden zwei Monate anzeigt; 
 

2. entgegen § 3 I. Abs. 3 Satz 2, 3 keinen geeichten Wasserzähler einbauen lässt; 
 

3. entgegen § 3 I. Abs. 3 Satz 4 nicht ordnungsgemäß mit dem Wasserzähler um-
geht; 

 
4. entgegen § 3 I. Abs. 3 Satz 4 nicht ordnungsgemäß mit dem Wasserzähler um-

geht; 
 

5. entgegen § 10 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erfor-
derlichen Auskünfte nicht mitteilt; 

 
6. entgegen § 10 Abs.2 verhindert, dass der Verband bzw. der von ihm Beauftragte 

an Ort und Stelle ermitteln kann und die dazu erforderliche Hilfe verweigert; 
 

7. entgegen § 11 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht 
innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt; 

 
8. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 1 nicht unverzüglich schriftlich anzeigt, dass Anlagen 

auf dem Grundstück vorhanden sind, die die Berechnung der Abgabe beeinflus-
sen; 

 
9. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2 die Neuanschaffung, Änderung oder Beeinflussung 

solcher Anlagen nicht schriftlich anzeigt 
 

und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgaben-
vorteile zu erlangen (Abgabengefährdung); 
 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 16 Abs. 3 KAG-LSA mit einer Geldbuße bis zu 

EURO 10.000,00 geahndet werden. 
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§ 14 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2012 in Kraft. Gleichzeitig treten die Satzungen 
vom 06.05.2008, 09.12.2008, 12.05.2009, 15.12.2009 und 14.12.2010 außer Kraft. 
 
Calbe (Saale), den 18.12.2012 
 

 
Felgenträger 
Kommissarische 
Verbandsgeschäftsführerin 

 

 

 
 

 


